
Jedes Jahr zahlt der Staat Millionen an 
private Firmen. Manchmal ohne konkrete 
Gegenleistung. 
Wir wollen wissen, an wen wieviel der  

20 Millionen Franken 
gehen, die uns die Wirtschaftsförderung in 
den nächsten 10 Jahren kostet! 

Unkontrollierte Geldverteilung ohne Gegenleistung! 
Bisher war die Schaffung von Arbeitsplätzen das Kriterium für die Vergabe von Fördermitteln. Neu 
soll auch die «Stärkung der Innovationskraft» oder die «Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit» 
ausreichen (Art. 5 Abs. 1 lit. b WiFoeG). Diese weitreichende Lockerung der Vergabekriterien 
verlangt zwingend nach einem verstärkten Kontrollinstrument! 

Kontrolle durch Transparenz! 
Das wirksamste und zugleich kostengünstigste Kontrollinstrument ist Transparenz: Kontrolle durch 
Öffentlichkeit. Sie wirkt sogar doppelt: Zum einen kann jede Unstimmigkeit von den Medien oder 
Privatpersonen publik gemacht werden, zum anderen sorgt die Angst vor der Veröffentlichung von 
Fehlverhalten automatisch für eine Mässigung und Selbstbeschränkung. 

Blackbox Fördergelder! 
Bereits heute hat der Kantonsrat die Oberaufsicht über die Regierung und damit auch über die 
Vergabe von Fördergeldern. Bisher wollte die Regierung die Kontrolle der Fördergeldvergabe durch 
das Parlament stets behindern- das Festschreiben eines Einsichtsrechts der 
Geschäftsprüfungskommission wäre zwar ein Fortschritt, geht aber entschieden zu wenig weit. Wir 
fordern echte Transparenz für die Öffentlichkeit. 

Umweltschutz nur Marketingzweck! 
Die Einhaltung von Umweltzielen soll nur als Programmartikel, nicht aber als verbindliche Vorschrift 
ins Gesetz geschrieben werden- Regierung und Parlamentsmehrheit wollen diesbezüglich 
ausdrücklich keine verbindlichen Kriterien. Damit verkommt der Umweltschutz zum reinen 
Marketingzweck. 

20 Millionen Franken Steuergelder an private Firmen verteilen 
aber nicht sagen an welche und wofür? 
Nicht mit uns!  
Daher NEIN zum kantonalen 
Wirtschaftsförderungsgesetz!
Helfen Sie mit Ihrer Spende, diese Kampagne zu finanzieren:  
PC 90-195890-7 ; Zahlungszweck «WiFoeG»


